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 Veröffentlicht am 05.07.1999

Index

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

27/04 Sonstige Rechtspflege

Norm

GEG §6a;

GGG 1984 §21 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 97/16/0019

Rechtssatz

§ 21 Abs 2 GGG ndet seinem klaren Wortlaut nach nur auf bewegliche körperliche Sachen Anwendung. In einem

Versteigerungsverfahren betre end eine Liegenschaft ist die Behörde nicht verp ichtet, die Gerichtsgebühren in

einem eigenen, dem Rekurs nach § 6a GEG zugängigen Beschluss vorzuschreiben.
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